
sozialpolitik

Soziale Sicherheit CHSS 4/2004 243

Sozialpolitik Invalidenversicherung

Die kantonalen IV-Stellen sind
massgeblich für die Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben bezüglich
der verschiedenen Angebote der be-
ruflichen Eingliederung verantwort-
lich. Dabei verfügen die IV-Stellen
über einen gewissen Handlungs-
spielraum. Es stellt sich daher die
Frage, ob bei verschiedenen IV-Stel-

len unterschiedliche Zugangskrite-
rien zu beruflichen Eingliederungs-
angeboten existieren und diese ei-
nen Einfluss auf die Erfolgsquoten
der IV-Stellen haben. Die Beant-
wortung dieser Fragen erscheint vor
dem Hintergrund der vom Bundes-
amt für Sozialversicherung ange-
strebten Leistungsziele für die IV-
Stellen im Bereich der beruflichen
Eingliederung von hohem Inte-
resse.3 Im Zentrum der Studie ste-
hen daher die folgenden drei Fragen
bezüglich der Einleitung und der
Wirkung von beruflichen Massnah-
men.
1. Welche Massnahmen werden von

der Invalidenversicherung einge-
leitet?

2. Welche personen-, berufs- und be-
hinderungsspezifischen Merkmale
beeinflussen die Wahrscheinlich-
keit, dass eine berufliche Mass-
nahme eingeleitet wird?

3. Welche personen-, berufs- und be-
hinderungsspezifischen Merkmale
beeinflussen die Rentensituation
und welche Rolle kommt dabei
den eingeleiteten beruflichen
Massnahmen zu?

Methodisches Vorgehen

Die Untersuchung basiert auf der
Kombination von quantitativen und
qualitativen Methoden. Im Jahr
2002 wurde bei 1000 versicherten
Personen, welche im Jahr 1997 einen
Entscheid auf ein Gesuch für Leis-
tungen der Invalidenversicherung
erhalten haben, eine telefonische
Befragung durchgeführt. Beim Ent-
scheid der Invalidenversicherung
kann es sich
• um eine Ablehnung von Leistun-

gen der Invalidenversicherung,
• die Einleitung einer beruflichen

Massnahme

Massnahmen zur beruflichen Eingliederung

In der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) gilt der Grundsatz
«Eingliederung vor Rente». Die Invalidenversicherung setzt sich daher
zum Ziel, gesundheitlich beeinträchtigte Personen wenn immer möglich
im Arbeitsprozess halten zu können. Zu diesem Zweck kann die Invali-
denversicherung Unterstützung in Form von beruflichen Massnahmen
bieten. Jährlich werden mehr als 4000 berufliche Massnahmen im Be-
reich der Umschulung und der erstmaligen beruflichen Ausbildung ab-
geschlossen. Dazu kommen weitere Massnahmen, welche der berufli-
chen Eingliederung dienen, wie etwa die IV-interne Berufsberatung, die
Stellenvermittlung und die Kapitalhilfe. Über den Beitrag dieser Mass-
nahmen zur beruflichen Eingliederung ist bis heute noch wenig be-
kannt. Eine vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) seit 1999 jähr-
lich durchgeführte Wirkungsanalyse konnte eine hohe Erfolgsquote für
die Umschulung und die erstmalige berufliche Ausbildung nachweisen.1

Die im Auftrag des BSV durchgeführte Studie «Berufliche Eingliederung
in der Eidgenössischen Invalidenversicherung» soll eine vertiefte Analy-
se der Zugangswahrscheinlichkeit zu beruflichen Massnahmen und de-
ren Erfolgsquoten ermöglichen.2
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«Beiträge zur Sozialen Sicherheit» des BSV
publiziert.

3 Bundesamt für Sozialversicherung, Abteilung
IV (2001): Projekt: Leistungsziele IVST 2002,
Bern.



• oder die Zusprache einer Rente
handeln.
Die Befragung ist auf der Basis

von Adressmaterial der kantonalen
IV-Stellen Basel-Landschaft, Basel-
Stadt, Genf und Luzern durchge-
führt worden. Die telefonische Be-
fragung hat ermöglicht, dass die vom
Bundesamt für Sozialversicherung
bisher statistisch nicht erfassten Ein-
gliederungsmassnahmen der kanto-
nalen IV-Stellen (Berufsberatung,
Stellenvermittlung, Arbeitsversuche
und Arbeitstrainings) in der Studie
berücksichtigt werden konnten.

Die Auswertung der Umfrageda-
ten erfolgte mittels deskriptiv-statis-
tischer Analysen und der Berech-
nung von logistischen Regressions-
modellen. Letztere erlauben die
Analyse multivariater Zusammen-
hänge. Zur Vertiefung und Validie-
rung der statistischen Ergebnisse
wurden zusätzlich elf semidirektive
Interviews mit Berufsberaterinnen
und Berufsberatern sowie weiteren
Personen durchgeführt, welche für
die Entscheide bei den IV-Stellen
verantwortlich sind.

Welche beruflichen Massnah-
men werden von der Invali-
denversicherung eingeleitet?

30 % der telefonisch befragten
Personen gaben an, dass eine oder
mehrere berufliche Massnahmen
eingeleitet wurden. Unter den ver-
schiedenen beruflichen Massnah-
men ist die Berufsberatung die am
häufigsten erwähnte Massnahme.
76 % der Befragten haben im Rah-
men der beruflichen Massnahmen
der Invalidenversicherung eine Be-
rufsberatung erhalten. 60 % haben
an einem Arbeitstraining oder Ar-
beitsversuch teilgenommen. Rund
44 % der Befragten mit einer beruf-
lichen Massnahme haben eine Um-
schulung absolviert. Bei rund einem
Fünftel hat die Invalidenversiche-
rung zur Integration in das Erwerbs-
leben eine Kapitalhilfe gewährt.
Schliesslich haben rund 10 % der

Befragten, bei denen eine berufliche
Massnahme eingeleitet worden ist,
mit Hilfe der Invalidenversicherung
eine erstmalige berufliche Ausbil-
dung absolviert.

Welche Merkmale beeinflus-
sen die Wahrscheinlichkeit,
dass eine berufliche Massnah-
me eingeleitet wird?

In der Folge stellt sich die Frage,
welche Faktoren dafür verantwort-
lich sind, dass eine berufliche Mass-
nahme der Invalidenversicherung
eingeleitet wird. Dazu sind im Rah-
men der Befragung eine Reihe von
personen-, berufs- und behinde-
rungsspezifischen Merkmalen abge-
fragt worden. Abbildung 1 gibt eine
Übersicht zu den erfassten Einfluss-
grössen und deren Ausprägungen.

Die Resultate der statistischen
Analysen haben gezeigt, dass die
Merkmale Alter, Motivation, kör-
perliche Belastung am Arbeitsplatz
sowie eine psychische Beeinträchti-
gung eine Rolle hinsichtlich der Ein-
leitung einer beruflichen Massnah-
me spielen. Personen, welche moti-
viert sind für eine berufliche Mass-
nahme, haben eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, eine solche Massnah-
me zu erhalten. Ebenso verhält es
sich mit Personen, welche am Ar-
beitsplatz einer körperlichen Belas-
tung ausgesetzt sind, sowie mit Per-
sonen, welche eine psychische Be-
einträchtigung aufweisen. Es zeigt
sich weiter, dass mit zunehmendem
Alter die Wahrscheinlichkeit, eine
berufliche Massnahme zu erhalten,
abnimmt.

Einfluss von Alter und Motiva-
tion für die Wahrscheinlichkeit
der Einleitung einer berufli-
chen Massnahme

In Abbildung 2 wurde exempla-
risch für eine fiktive Person berech-
net, wie sich die Wahrscheinlichkei-
ten, eine berufliche Massnahme zu

erhalten, mit dem Alter verändert.4

Die obere Linie zeigt die geschätz-
ten Wahrscheinlichkeiten für eine
Person, welche eine berufliche
Massnahme absolvieren wollte. Die
untere Linie zeigt die Wahrschein-
lichkeiten für diese Personen, wenn
sie keine berufliche Massnahme ab-
solvieren wollte. Es gilt dabei zu be-
rücksichtigen, dass die Motivation
für eine berufliche Massnahme un-
ter anderem mit dem Verlauf der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung
und den Erfahrungen der Invali-
denversicherung zusammenhängen
kann. In Abbildung 2 ist deutlich zu
erkennen, dass die Wahrscheinlich-
keiten für die Einleitung einer be-
ruflichen Massnahme mit steigen-
dem Alter abnimmt. Betrachtet man
die Situation für eine 40-jährige Per-
son, welche nicht für eine berufliche
Massnahme motiviert ist, liegt die
Wahrscheinlichkeit, dass eine beruf-
liche Massnahme eingeleitet wird,
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Ausprägungen der untersuchten 1
Einflussgrössen

Personenmerkmale:
• Alter (Alter in Jahren)
• Geschlecht (männlich, weiblich)
• Nationalität (Schweizer/in, Ausländer/in)
• Motivation bezüglich einer beruflichen

Massnahme (motiviert, nicht motiviert)

Berufsspezifische Merkmale:
• Ausbildung (Anzahl der Ausbildungsjahre)
• Erwerbspensum (vollzeit erwerbstätig, teilzeit

erwerbstätig, nicht erwerbstätig)
• Körperliche Belastung am Arbeitsplatz (sehr stark,

eher stark, nicht so stark, gar nicht stark)

Behinderungsspezifische Merkmale:
• Art der Beeinträchtigung (körperlich, psychisch)
• Ursache der Beeinträchtigung (Unfall oder

Krankheit, Geburtsgebrechen)
• Beeinträchtigung des Bewegungsapparates 

(ja, nein)

Institutionelle Merkmale:
• Kantonale IV-Stelle (Basel-Landschaft, Basel-

Stadt, Luzern, Genf)



bei etwa 46 %. Das heisst, dass diese
Person auf Grund der berechneten
Wahrscheinlichkeit eher keine be-
rufliche Massnahme absolvieren
wird. Ist dieselbe Person jedoch für
eine Massnahme motiviert, liegt die
entsprechende Wahrscheinlichkeit
mit 40 Jahren bei 86 %. Das bedeu-
tet, dass diese Person mit ziemlich
hoher Wahrscheinlichkeit eine be-
rufliche Massnahme absolvieren
wird. Ist eine Person motiviert für 
eine Massnahme, nimmt zwar die
Wahrscheinlichkeit, dass eine solche
zugesprochen wird, mit steigendem
Alter ebenfalls ab, fällt aber insge-
samt nur knapp unter 60 %.

Interessanterweise konnten zwi-
schen den Merkmalen Geschlecht
respektive Nationalität und der
Wahrscheinlichkeit für die Einlei-
tung einer beruflichen Massnahmen
keine Zusammenhänge nachgewie-
sen werden. Auch bei den kantona-
len IV-Stellen konnten keine Diffe-
renzen bezüglich der Einleitung von
beruflichen Massnahmen festgestellt
werden.

Formale und informelle
Zuweisungskriterien der
kantonalen IV-Stellen?

Mit qualitativen Interviews wurde
in der Folge untersucht, ob die kan-
tonalen IV-Stellen über formale
oder informelle Kriterien bei der
Prüfung und Zuweisung von beruf-
lichen Massnahmen verfügen. Im
Rahmen der Interviews bei den kan-
tonalen IV-Stellen haben alle Be-
fragten betont, dass jeder Fall indivi-
duell beurteilt werden muss und kei-
ne allgemein gültigen Regeln bezüg-
lich Zuweisungskriterien bestehen.
Dennoch wurde von den Befragten

bestätigt, dass das Alter und die Mo-
tivation in die Abklärungen einflies-
sen. Die quantitativen Ergebnisse
können dadurch bestätigt werden.
Auch für das Ergebnis, dass bei psy-
chisch Beeinträchtigten eher berufli-
che Massnahmen eingeleitet werden
als bei einer anderen Beeinträchti-
gung, können die Interviews zumin-
dest tendenziell eine Erklärung lie-
fern. Nach Angaben der Interview-
ten sind bei Personen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung die Er-
folgschancen hinsichtlich einer be-
ruflichen Integration oft weniger
eindeutig. Dies führt dazu, dass be-
rufliche Massnahmen im Sinne von
Integrationsversuchen eingeleitet
werden.

Wird die Einleitung von beruf-
lichen Massnahmen differenziert
nach Art der einzelnen Massnah-
men betrachtet, ergeben sich folgen-
de Befunde:
• Bei der Einleitung von Umschu-

lungen und Berufsberatungen
konnten Differenzen zwischen
den kantonalen IV-Stellen festge-
stellt werden. Aus den qualitati-
ven Interviews ergeben sich für
diesen Befund keine schlüssigen
Erklärungen.

• Bei der Einleitung von Umschu-
lungen hat sich gezeigt, dass mit
zunehmender Zahl der bisherigen

Ausbildungsjahre einer versicher-
ten Person die Wahrscheinlichkeit
zunimmt, dass eine Umschulung
eingeleitet wird. Da eine Umschu-
lung auf einer Ausbildung basiert,
erstaunt dieser Befund nicht. Dies
wird auch durch die Aussagen der
interviewten Personen auf den
kantonalen IV-Stellen bestätigt,
welche in der Praxis oft feststellen
müssen, dass der schulische Hin-
tergrund von Versicherten den
Anforderungen für eine Umschu-
lung nicht genügt.

• Ist die Ursache der gesundheit-
lichen Beeinträchtigung Folge ei-
nes Unfalls oder einer Krankheit,
hat die versicherte Person eben-
falls eine höhere Wahrscheinlich-
keit, eine Umschulung zu absol-
vieren als eine Person mit einer
Beeinträchtigung in Folge eines
Geburtsgebrechens. Dies hängt
damit zusammen, dass bei einem
Geburtsgebrechen bereits die
Erstausbildung beziehungsweise
die erstmalige berufliche Ausbil-
dung von der Invalidenversiche-
rung übernommen wird. Da sich
Geburtsgebrechen häufig durch
einen stabilen Beeinträchtigungs-
zustand charakterisieren, kommt
es in diesem Bereich weniger häu-
fig zu einer Umschulung.
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Wahrscheinlichkeit für die Einleitung einer beruflichen Massnahme 2
nach Alter

Quelle: Datenpool santésuisse/Auswertung Obsan

4 Bei der fiktiv ausgewählten Person wurden
die folgenden Kriterien angenommen (starke
körperlicher Belastung am Arbeitsplatz und
psychische Beeinträchtigung). Dies ist not-
wendig, weil zur statistischen Berechnung
der Wahrscheinlichkeiten die Ausprägungen
aller relevanten Kriterien definiert sein müs-
sen.
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Welche Merkmale
beeinflussen die Wirksamkeit
von beruflichen Massnahmen?

Betrachtet man die Erwerbssitua-
tion der befragten Personen vor und
nach dem Kontakt mit der Invali-
denversicherung, lässt sich feststel-
len, dass Personen mit einer beruf-
lichen Massnahme der Invalidenver-
sicherung häufiger erwerbstätig sind
als Personen, welche keine berufli-
che Massnahmen absolviert haben.
Dieser Befund deutet darauf hin,
dass bei Personen mit beruflichen
Massnahmen in geringerem Masse
eine berufliche Desintegration er-
folgt. Aussagen zur Wirkung von be-
ruflichen Massnahmen müssen je-
doch die Effekte auf die Rentensitu-
ation berücksichtigen. Aus diesem
Grund wurde im Rahmen der Studie
eine berufliche Massnahme als wirk-
sam definiert, wenn die befragten
Personen im Anschluss an die beruf-
liche Massnahme keine ganze IV-
Rente beziehen. Dieses Kriterium
entspricht der Definition bei der
Wirkungsmessung durch das Bun-
desamt für Sozialversicherung.5 Die
berufliche Massnahme gilt somit
auch als erfolgreich, wenn im An-
schluss an die berufliche Massnahme
von der Invalidenversicherung eine
viertel oder eine halbe Rente zuge-
sprochen wurde. Zur Analyse der
Einflüsse auf die Rentensituation
wurden im Wesentlichen die in Ab-
bildung 1 aufgeführten Kriterien so-
wie die Information berücksichtigt,
ob eine berufliche Massnahme ein-
geleitet worden ist oder nicht.

Bezüglich der Wirkung von beruf-
lichen Massnahmen konnte nachge-
wiesen werden, dass die Einleitung
einer beruflichen Massnahme einen
positiven Einfluss auf die Rentensi-
tuation hat. Im Vergleich zu den
übrigen Merkmalen wie das Alter,
die kantonalen IV-Stellen oder die
Art der Beeinträchtigung ist aber
die Bedeutung der beruflichen
Massnahmen weniger wichtig. Mit
zunehmendem Alter sinkt die Chan-
ce, keine ganze IV-Rente zu bezie-

hen. Für Personen, welche eine Be-
einträchtigung des Bewegungsappa-
rates aufweisen, liegt die Wahr-
scheinlichkeit, keine ganze IV-Ren-
te zu erhalten, höher als für Perso-
nen mit einer anderen körperlichen
Beeinträchtigung. Für alle übrigen
personen-, berufs- und behinde-
rungsspezifischen Merkmale konn-
ten keine signifikanten Einflüsse auf
die Rentensituation festgestellt wer-
den. Vergleicht man den Einfluss
der kantonalen IV-Stellen auf das
Erfolgskriterium, keine ganze IV-
Rente zu erhalten, zeigten sich Dif-
ferenzen zwischen den IV-Stellen.
Es konnte nachgewiesen werden,
dass Personen im Kontakt mit der
IV-Stelle des Kantons Luzern eine
bedeutend grössere Wahrscheinlich-
keit haben, keine ganze IV-Rente zu
beziehen, als Personen im Kontakt
mit der IV-Stelle des Kantons Basel-
Landschaft. Am kleinsten ist die
Wahrscheinlichkeit, keine ganze IV-
Rente zu erhalten, im Kanton Basel-
Stadt. Da für den Kanton Genf le-
diglich «positive» Entscheide bezüg-
lich der Kriterien Renten und beruf-
liche Massnahmen zur Verfügung
gestanden haben, wurde der Kanton
Genf aus dieser Analyse ausge-
schlossen. 

Der unterschiedliche Einfluss der
kantonalen IV-Stellen bezüglich der
Rentensituation konnte mit den
qualitativen Interviews nicht befrie-
digend erklärt werden. Es darf aber
nicht vergessen werden, dass bei der
Umsetzung einer beruflichen Mass-
nahme weitere Akteure und Institu-
tionen beteiligt sind, deren Einfluss
in dieser Analyse nicht berücksich-
tigt worden ist.

Fazit

Ausgehend von der eingangs er-
wähnten Fragestellung können die
folgenden Erkenntnisse festgehalten
werden:
1. Die Untersuchung hat gezeigt,

dass die bisher statistisch nicht er-
fassten IV-internen Eingliede-

rungsmassnahmen eine quantitativ erhebli-
che Bedeutung an allen Eingliederungsan-
geboten haben.

2. Es zeigt sich weiter, dass bestimmte Merk-
male die Einleitung von beruflichen Mass-
nahmen beeinflussen. Es sind dies in erster
Linie die Motivation der betroffenen Perso-
nen, eine berufliche Massnahme absolvie-
ren zu wollen, und das Alter. Aber auch ei-
ne starke körperliche Belastung am Ar-
beitsplatz oder eine psychische Beeinträch-
tigung erhöhen die Wahrscheinlichkeit,
dass eine berufliche Massnahme eingeleitet
wird.

3. Weiter konnte nachgewiesen werden, dass
der Einsatz von beruflichen Massnahmen
die berufliche Eingliederung positiv beein-
flusst. Das Alter, die kantonale IV-Stelle
sowie die Tatsache einer körperlichen Be-
einträchtigung sind Faktoren, welche die
Rentensituation jedoch stärker bestimmen
als der Einsatz einer beruflichen Mass-
nahme.
Einzig das Merkmal Alter beeinflusst so-

wohl die Einleitung als auch die Wirksamkeit
von beruflichen Massnahmen. Für alle ande-
ren Merkmale konnte kein erklärender Zu-
sammenhang zwischen Einleitung und Wirk-
samkeit festgestellt werden. Diese Resultate
legen Überlegungen nahe, dass die Einlei-
tungspraxis für berufliche Massnahmen eine
Selektion darstellt, die nur zum Teil durch den
tatsächlichen Erfolg gerechtfertigt wird. Wie
das Alter zeigt, werden zwar bezüglich der
untersuchten Merkmale im Hinblick auf die
Rentenwirksamkeit «richtige» Selektionsent-
scheide vorgenommen. Die Untersuchung
weist jedoch ebenfalls darauf hin, dass auch
bei Personengruppen, bei denen eher weniger
berufliche Massnahmen eingeleitet wurden,
diese durchaus erfolgversprechend sein könn-
ten.
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